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Beseitigungsfrist:

A

Verstoßart:

Verstoß:

Unverzüglich

Hygiene allgemein (Betriebshygiene),
Die Armaturen mehrerer Geräte/Maschinen (beide Steamer sowie die Flächen

darum,die Eizubereitungshilfe, der "Muffinofen") waren verunreinigt.

Die Armaturen und Gerätschaften sind zu reinigen und mit entsprechenden
Intervallen dem Reinigungsplan zu ergänzen.

Unverzüglich

Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)
Der für die Gewährleistung der Hygiene in der Betriebsstätte vorhandene
Reinigungs- und Desinfektionsplan war unvollständig.

Die Gewährleistung der Hygiene in der Betriebsstätte ist durch geeignete
Maßnahmen, zum Beispiel durch einen Reinigungs- und Desinfektionsplan,
sicherzustellen. In dem vorhandenen Reinigungs- und Desinfektionsplan war
der frozen-frites-dispenser nicht aufgeführt, ebenso verhielt es sich mit den

entsprechenden Temperaturaufzeichnungen.

Unverzüglich

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)
Die Ordnung und Struktur der TK-Zelle (MC Cafe-Bereich), des oberen
Zwischenlagers sowie der unteren hinteren Lagerräume (vor dem Büro)

fehlten. Arbeitsprozesse im Sinne der guten Lebensmittelhygiene wurden somit
erschwert.

Die Ordnung und Struktur der Räumeist zu verbessern.

Unverzüglich

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)
Es waren Lebensmittel ohne Umhüllung bzw. mit nicht ausreichender
Verpackung eingefroren, somit wiesen einige Patties und Cookies bereits
Gefrierbrand auf.

Die Lebensmittel sind so zu verpacken/umhüllen, dass eine Kontamination
nicht erfolgen kann.

Unverzüglich

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)
Mehrere Reinigungsgeräte waren erheblich verunreinigt und wiesen starke

Abnutzungsspurenauf.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig



Behebung: Es müssen Reinigungsgeräte, welche instand sind, zur Verfügung gestellt
werden.

Beseitigungsfrist: Unverzüglich

8.
Verstoßart: Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Verstoß: Am Handwaschbecken auf den Personal-WCs fehlten Mittel zum
Händewaschen und zum hygienischen Händetrocknen(z. B. Flüssigseife und
Einmalpapierhandtücher in Spendern).

Behebung: Anallen Handwaschbeckensind Mittel zum Händewaschen(z. B. Flüssigseife
im Spender) und zum hygienischen Händetrocknen (z. B.
Einmalpapierhandtücher im Spender) bereitzuhalten.

Beseitigungsfrist: Unverzüglich

9.
Verstoßart: Hygiene (Hygienemanagement,Betriebliche Eigenkontrolle)
Verstoß: Eine Dokumentation des Monitorings (Befall ja/nein, ggf. Maßnahmen) konnte

nicht vorgelegt werden. Ob das Verfahren zur Früherkennung von Schädlingen
geeignet war, konnte somit nicht überprüft werden.

Behebung: Es sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen anzuwenden.

Beseitigungsfrist: Unverzüglich

10.
Verstoßart: Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Verstoß: Die Schutzabdeckung der Beleuchtung war mit toten Insekten verunreinigt.

Behebung: Die Schutzabdeckung der Beleuchtung ist zu reinigen und im Reinigungsplan
zu ergänzen.

Beseitigungsfrist: Unverzüglich

11.
Verstoßart: Hygiene allgemein (Betriebshygiene)
Verstoß: DerBereich rundum die Kartonagenpresse war verunreinigt.

Behebung: Der Bereich rundum die Kartonagenpresse ist zu reinigen und mit
entsprechendenReinigungsintervallen dem Reinigungsplanzu ergänzen.

Beseitigungsfrist: Unverzüglich

Rechtsbehelfsbelehrung
 

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der im Briefkopf
bezeichneten Dienststelle Widerspruch eingelegt werden.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig

  


